
Zu 487 der Beilagen ~u den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
(VI. G. P.) 

Geltender Wortlaut des Verwaltungs- In der Regierungsvorlage beantragte 
Abänderungen: . gerichtshof gesetzes: 

Gesetz vom 12. Oktober 1945, BGBI. 
Nr. 208, über die Einrichtung, den AUfgaben-I 
kreis· und das Verfahren des Verwaltungs­
gerichtshofes (Verwaltungsgerichtshofgesetz , 

- VwGG.). 
(In der Fassung der Novelle vom 9. Oktober 

1946, BGBL Nr. 212.) 

Die Provisorische Staatsregierung hat be­
schlossen: 

I. ABSCHNITT. 

Einrichtung des Verwaltungsgerichtshofes. 

Mit g I i e der. 

§ 1 entfällt. 

§ 2. Die Mitglieder des Verwaltungsgerichts-
. hofes sind Berufsrichter und in Ausübung ihres 

richterlichen Amtes unabhängig. Sie geloben vor 
Antritt ihn;s Amtes die unverbrüchliche Beob­
achtung der Gesetze der Republik österreich 
und die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amts­
pflichten. Der Präsident und der Vizepräsident 
leisten die Angelobung vor dem -Politischen 
Kabinettsrat, die übrigen Mitglieder vor der 
Vollversammlung. 

§ 3. (1) Die Mitglieder des Verwaltungs­
gerichtshofes treten mit dem Ende des Kalender­
jahres, in welchem sie das 65. Lebensjahr voll­
endet haben,1 kraft Gesetzes in den dauernden 
Rul;testand. 

§ 1. (1) Der Verwaltungsgerichtshof besteht aus 
einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten und 
der erforderlichen Zahl von sonstigen Mit­
gliedern (Senatspräsidenten und Räten). 

• (2) Die Ernennungsvorschläge, insoweit sie 
gemäß Abs. 2 des Artikels 134 des Bundes­
Verfassungsgesetzes durch' die Vollversammlung 
des Verwaltungsgerichtshofes zu erstatten sind, 
werden vom Präsidenten dem Bundeskanzler 
übermittelt. 

(3) Für die Dienstposten der Senatspräsidenten 
und Räte sind die Dreiervorschläge auf Grund 
einer vorangegangenen allgemeinen 13ewerbung 
zu erstatten. Die Ausschreibung dieser Dienst-· 
posten zur allgemeinen Bewerbung obliegt dem 
Präsidenten nach gepflogenem Einvernehmen mit 
dem Bundeskanzler; sie ist sowohl in das Amts­
blatt zur "Wiener Zeitung" als auch in die für 
amtliche Kundmachungen bestimmten Landes­
zeitungen aufzunehmen. 

§ 3. (1) Mitglieder des Verwaltungsgerichts­
hofes, bei denen ein Ausschließungsgrund nach 
Artikel 134 Abs. 4 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes eintritt, sind für die Dauer dieser Aus­
schließung in das Verhältnis außer Dienst gestellt .. 
Sie verbleiben im Genuß des zuletzt als Richter 
bezogenen Diensteinkommens ; die im Verhältnis 
außer Dienst zugebrachte Zeit ist für die Vor­
rückung in höhere Bezüge und für die Bemessung 
des Ruhegenusses anrechenbar. . 
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(2) Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes, 
bei denen ein Ausschließungsgrund nach § 1, 
Abs. (4), eintritt, sind für die Dauer dieser Aus­
schließung in das Verhältnis außer Dienst gestellt. 
Sie verbleiben im Genuß des zuletzt als Richter 
bezogenen Diensteinkommens ; die im V erhäl tnis 
außer Dienst zugebrachte Zeit ist für die Vor­
rückung in höhere Bezüge und für die Bemessung 
des Ruhegenusses anrechenbar. 

(3) Im übrigen dürfen Mitglieder des Ver­
waltungsgerichtshofes nur in den für Richter 
sonst vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen und 
auf Grund eines gerichtlichen Erkenntnisses ihres 
Amtes entsetzt oder wider ihren Willen an eine 
andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt 
werden. 

§ 4. Der Dienstrang eines neu In d~n Ver­
waltungsgerichtshof berufenen Senatspräsidenten 
oder Rates wird vom Staatskanzler nach An­
hörung des· Präsidenten bestimmt. 

§ 5. Urlaube erteilt dem Präsidenten der 
Staatskanzler, den sonstigen Mitgliedern der 
Präsident. Ein Urlaub von mehr als zwei Mo­
naten bedarf der Zustimmung der Staatskanzlei. 

(2) Im übrigen dürfen Mitglieder des Ver­
waltungsgerichtshofes nur in den für Richter 
sonst vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen und 
auf Grund eines gerichtlichen Erkenntnisses ihres 
Amtes entsetzt oder wider ihren Willen an eine 
andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt 
werden. 

§ 6. Die Mitglieder des Verwaltungsgerichts­
hofes tragen bei den Verhandlungen und bei den _ 
Erkenntnis- und Beschlußverkündungen das für 
die Mitglieder des Obersten Gerichtshofes der 
gleichen Standesgruppe festgesetzte Amtskleid 
mit dem Unterschiede, daß statt der violetten 
die purpurrote Farbe zu verwenden ist. 

§ 7. (1) Die 'Vorschriften über das Dienst­
verhältnis der Richtfr des Obersten Gerichts­
hofes gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
auch für das Dienstverhältnis der Mitglieder des 
Verwaltungsgerichtshofes. 

(2) Für die Disziplinarbehandlung von Mit­
gliedern des Verwaltungsgerichtshofes und für 
'deren unfreiwillige Versetzung in den Ruhe­
stand gelten entsprechend die für Richter sonst 
geltenden Vorschriften. Disziplinargericht ist 
die Vollversammlung des Gerichtshofes. Der 
Generalprokurator hat dieselben Aufgaben wie 
im Disziplinarverfahren gegen Richter des 
Obersten Gerichtshofes. Die Disziplinarstrafe 
der Dienstentlassung darf nur verhängt werden, 
wenn wenigstens zwei Drittel der Mitglieder 
des Disziplinargerichtes dafür stimmen. 

Lei tun g. 

§ 8. Der Präsident leitet den Verwaltungs­
gerichtshof. Er wird im Verhinderungsfall vom 
Vizepräsidenten und, wenn auch dieser verhin­
dert ist, vom rangältesten sonstigen in Wien 
anwesenden Mitgtied des Gerichtshofes vertre­
ten. Di~s gilt auch, wenn die Stelle des Präsi­
denten oder des Vizepräsidenten unbesetzt ist. 
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§ 9. (l)' Die Leitung umfaßt. außer den im 
vorliegenden Geset~ dem Präsidenten übertra­
genen Aufgaben die nähere Regelung des 
Dienstbetriebes nach den hiefür geltenden Vor­
sduiften und die Dienstaufsicht über das ge­
samte Personal. 

(2) Dem Präsidenten obliegt es auch, bei voller 
Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit der 
Mitglieder auf eine möglichst einheitliche Recht­
sprechung Bedacht zu nehmen. . 

Voll ver sam m I u n g. 

§ 10. (t) Der Präsident, der Vizepräsident und 
die sonstigen Mitglieder des Gerichtshofes bil­
den die Vollversammlung. Zur Beschlußfähig~ 
keit ist die Anwesenheit von wenigstens zwei 
Dritteln der Mitgli~der,erforderlich. 

(2), Der Vollversammlung obliegt, abgesehen 
von ihrer Tätigkeit als :Disziplinargericht [§ 7, 
Abs. (2)], die Beschlußfassung über 

a) einen Antrag auf Prüfung der Verfassungs­
mäßigkeit eines Gesetzes durch den Ver­
fassungsgerichtshof (Artikel 140 des Bun­
des-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929); 

b) die Geschäftseinteilung (§ 11); 

c) die Geschäftsordnung (§ 16); 

d) den !ätigkeitsber.icht (§ 17). 

Sen a t e. 

§ 11. (1) Die Senate entscheiden in den ein­
zelnen Rechtssachen, die ihnen nach der Ge­
schäftseinteilung zufallen. 

(2) Die Senate bestehen in der Regel aus fünf 
Mitgliedern, von denen eines den Vorsitz führt 
und ein anderes den Bericht erstattet (Fünfer­
senate); je drei ständige Mitglieder bestellt die 
Vollversammlung in der Geschäftseinteilung, 
ein weiteres Mitglied weist der Präsident dem 
Senat fallweise zu. Den Vorsitzenden bestellt 
der Präsident. Ein Beamter hat als Schriftführer 
mitzuwirken. 

(3) Beschwerden in Verwaltungssttafsachen und 
in Rechtssachen, in denen die Rechtsfrage' be­
sonders einfach oder durch die. bisherige Recht­
sprechung bereits genügend klar:gestellt ist, 
können auf Antrag des Berichters mit Zustim­
mung des Vorsitzenden in einem Senatent­
schieden werden, der nur aus dem Vorsitzenden, 
dem Berichter und einem fallweise vom Präsi­
denten bestimmten ständigen Mitglied des sonst 
zuständigen Senates besteht (Dreiersenat). Der-

3 

a) die Dreiervorschläge für die Ernennung 
von Mitgliedern (Artikel 134 Abs. 2 des 
Bundes-V erfassungsgesetzes); 

e) einen Antrag auf Prüfung der Verfassungs­
mäßigkeit eines Gesetzes durch den Ver­
fassungsgerichtshof (Artikel 140 des Bun­

. des-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929). 
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art zusammengesetzte Senate beschließen auch 
über dia Einstellung des Verfahrens infolge Zu­
rückziehung der Beschwerde, Klaglosstellung 
oder Versäumung einer zur Behebung von Män­
geln gesetzten Frist. 

(4) Wenn ein Fünfersenat eine besonders 
schwierige oder grundsätzliche Rechtsfrage' zu 
entscheiden hat oder von einer in früheren Er­
kenntnissen oder Beschlüssen des Verwaltungs­
gerichtshofes niedergelegten Rechtsanschauung 
abgehen will, ist der Senat auf Verlangen zweier 
Mitglieder oder des Vorsitzenden durch zwei 
weitere Mitglieder zu verstärken (verstärkter 
Senat). Diese Mitglieder bestimmt <;ler Präsident 
unter Bedachtnahme auf die Vorschläge des 
Senates. 

(5) Jedem Senat muß wenigstens ein Mitglied 
angehören, das die Befähigung zum Richteramt 
hat, und wenigstens ein Mitglied, das die Befähi­
gung zum politischen Verwaltungsdienst hat. 

(6) Bei Verhinderung ständiger Mitglieder 
eines Senates sorgt der Präsident für Ersatz. 

(7) Jedes Mitglied kann mehreren Senaten an­
gehören. 

Be r ich t e r. 

, . § 12. (1) D~r Präsident weist jede anfallende 
Rechts'sache einem Mitglied als Berichter zu. Für 
die Beratungen der verstärkten Senate [§ 11, 
Abs. (4)] ist ein zweites, nötigenfalls ein drittes 
Mitglied als Mitberichter zu bestellen. 

(2) Der Berichter (Mitberichter) braucht nicht 
ständiges Mitglied des Senates zu sein. 

(3) 'Dem Berichter (Mitb~richter) darf ohne 
seine Zustimmung die Rechtssache nur im Falle 
längerer Verhinderung abgenommen werden. 

(4) Anordnungen prozeßJeitender Art im Vor­
verfahren und Verfügungen, die nur zur V or­
bereitung der Verhandlung dienen, ferner Ent­
scheidungen und Verfügungen, die sich nur auf 
das Armenrecht beziehen (§ 48), trifft der Be­
richter ohne Senatsbeschluß. Er kann sich hiebei 

.) 

(4) Der Präsident hat den Fünfersenat durch 
vier weitere Mitglieder zu' verstärken (ver­
stärkter Senat): 

1. wenn das Erkenntnis oder der. Beschluß nach 
Ansicht des Vorsitzenden öder zweier Mit­
glieder ein Abgehen von der bisherigen 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts­
hofes bedeuten würde; 

2. wenn der Vorsitzende oder zwei Mitglieder 
die Verstärkung mit der Begründung ver­
langen, daß die zu entscheidende Rechtsfrage 
von grundsätzlicher Bedeutung sei. 

Bei der Bestimmung der weiteren Mitgieder ist 
auf allfällige Vorschläge des Fünfersenates Be­
dacht zu nehmen. 

(5) Jedem Senat muß wenigstens ein Mitglied 
angehören, das die Befähigung zum Richteramt 
hat. Den Senaten, die mit Angelegenheiten der 
Finanzverwaltung befaßt sind, muß ferner ein 
Mitglied mit der Befähigung zum höheren 
Finanzdienst, allen anderen Senaten ein Mitglied 
mit der Befähigung zum Dienst inder allge­
meinen staa tlichen Verwaltung angehören. 

der Mithilfe emes rechtskundigen Schriftführers ! 
bedienen. 

B e rat u n gun d A b s tim m u n g . . 
§ 13. (1) Die Beratungen und Abstimmungen 

der VoJ1versammlung und der Senate sind nicht 
öffentlich. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Beratung und 
die' Abstimmung. Der Berichter gibt seine 
Stimme zuerst ab, die Mitberichter unmittelbar 
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danach in der Reihenfolge, in der sie Bericht er­
stattet haben, der Vorsitzende, der sich an der 
Abstimmung gleich jedem anderen Mitglied zu 
beteiligen hat, zuletzt. Außerdem stimmen die 
dem Dienstrang nach älteren Mitglieder vor den 
jüngeren. Kein Mitglied darf die Abstimmung 
über die zur Beschlußfassung gestellte Frage ver­
weigern, und zwar auch dann nicht, wenn es bei 
der Abstimmung über eine Vorfrage in de'r 
Miriderheit geblieben ist. 

(3) Zu jedem 'Beschluß der Vollversammlung 
oder eiI;les Senates ist, soweit dieses Gesetz nichts 
anderes' vOl'schreibt,mehr als die Hälfte sämt­
licher Stimmen erforderlich. Hat sich für keine 
Meinung die erforderliche Mehrheit ergeben, so 
ist die Umfrage zu wiederholen. Ergibt sich auch 
hiebei nicht die erforderliche Stimmenzahl, so ist 
eine neue Abstimmung vorzunehmen, bei der die 
Anträge nötigenfalls ih mehrere Fragepunkte zu 
zerlegen sind. 

Ein h ei t I ich k e i t der R e c h t-
, s p r e c h u n g. 

5 

(3) Hat ein Antrag im Senat öder in der Voll­
versammlung mehr als die Half te der Stimmen 
auf sich vereinigt, so gilt er, soweit das Gesetz 
nichts anderes vorschreibt, als beschlossen. Hat 
sich. für keine Meinung die erforderliche Mehr­
heit ergeben, so ist die Umfrage zu wiederholen. 
Ergibt sich auch hiebei nicht die erforderliche 
Stimmenanzahl, so ist eine neuerliche Abstim­
mung vorzunehmen, bei der die Anträge nötigen­
falls' in mehrere Fragepuhkte zu zerlegen sind. 
In der Vollversammlung gibt bei Stimmengleich­
heit die Stimme des Vorsitzertden den Ausschlag .. 

§ 14. Von einer in einem Erkenntnis oder Be- § 14. Von einer Rechtsanschauung, die in 
schluß des östern;ichischen Verwaltungsgerichts- einem Erkenntnis oder Beschluß des Verwaltungs­
hofes niedergelegten Rechtsanschauung darf nur gerichtshofes ausgesprochen wurde, darf der ver­
ein verstärkter Senat ,abgehen, wenn sich wenig- stärkte Senat nur dann abgehen, wenn sich 
stens fünf Stimmen dafür aussprechen. I wenigstens sechs Mitglieder dafür aussprechen. 

'Nichtrichterliches Personal und 
S ach e r f 0 r der n iss e. 

§ 15. Die Angelegenheiten des nichtrichter­
lichen Personals und der sachlichen Erforder­
nisse des Verwaltungsgerichtshofes werden unter 
der Verantwortung des Staatskanzlers geführt. 

G e s c h ä f t s 0 r d nun g. 

§ Ip. Das Nähere über die Führung der Ge­
schäfte enthält die Geschäftsordnung, die der 
Verwaltungsgerichtshof in der Vollversammlung 
selbst beschließt. Sie ist durch die Staatskanzlei 
1m Staatsgesetzblatt kundzumachen. 

T ä t i g k e i t s b er ich t. 

§ 17. Der Verwaltungsgerichtshof verfaßt ' 
, nach Schluß jedes Jahres einen Bericht über 

seine Tätigkeit und die hiebei gesammelten Er­
fahrungen und teilt diesen Bericht der Staats-' 
kanzlei mit. <, 

11. ABSCHNITT. 

Aufgabenkreis des, Verwaltungsgerichtshofes. 

(§§ is, 19, und 20 eiltfallen.) 
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III. ABSCHNITT. " 

Verfahren des Verwaltungsgerichtshofes. 

Parteien. 

§ 21. (1) Parteien im Verfahren vor dem Ver­
waltungsgerichtshof sind der Beschwerdeführer, 
die belangte Behörde und die Personen, denen die 
Aufhebung des angefochtenen Bescheides zum 
Nachteil gereichen :"ürde (Mitbelangte). 

(2) Auch wenn in der Beschwerde Mitbelangte 
nicht bezeichnet sind, ist von Amts wegen darauf 
Bedacht zu nehmen, daß alle an der Rechtssache 
beteiligten Parteien gehört werden und Gelegen­
heit zur Wahrung ihrer Rechte erhalten. 

§ 22~" An Stelle eines beschwerdeberechtigten 
behördlichen Organs oder einer belangten Unter­
behörde kann in den Angelegenheiten der staat­
lichen Verwaltung das zuständige Staatsamt, in 
den den Ländern (der Stadt Wien) als Selbst­
verwal tungskörpern zustehenden Angelegenhei­
ten die zuständige Provisorische Landesregierung 
(Wien er Stadtsenat) jederzeit in das Verfahren 
eintreten. 

§ 23. (1) Die Parteien können, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt, ihre Sache vor 
dem Verwaltungsgerichtshof selbst führen oder 
sich durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen. 

(2)" Der Staat, die Länder, die Gemeinden und 
die anderen Selbstverwaltungskörper werden 
durch ihre vertretungsbefugten oder bevollmäch­
tigten Organe vertreten. 

(3) Die Vertretung des Staates, der Länder (der 
Stadt, Wien), der Organe dieser Gebietskörper­
schaften oder der von ihnen verwalteten Stiftun­
g~n, Fonds oder Anstalten kann auch der Finanz­
prokuratur, die Vertretung der Behörden der 
Länder (der Stadt Wien), der autonomen Ver­
waltungsbezirke und der Gemeinden auch Or­
ganen der sachlich in Betracht kommenden 
Staatsämter übertragen werden. Die Finanz­
prokuratur und die Organe der Staatsämter 
dürfen jedoch die V;ertretung eines anderen 
Rechtsträgers als des Staates nur übernehmen, 
wenn weder eine Staatsbehörde noch der Staat 
selb~t am Verfahren beteiligt ist und bei der 
Veitretung" von Behörden das sachlich in Be­
tracht kommende Staatsamt, sonst das Staats-
amt für Finanzen, zustimmt. " 

(4) Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt 
oder durch die" Finanzprokuratur schließt nicht 
aus, daß auch die Parteien selbst ersCheinen und 
im eigenen Namen Erklärungen abgeben. 

III. ABSCHNITT. 

Verfahren des Verwaltungsgerichtshofes. 

1. U n t e r a b s c h n i t t. 

Bei Beschwerden nach' Artikel 131 und 132 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes. 

§ 21. (-1) Parteien im Verfahren vor dem Ver­
waltungsgerichtshof sind der Beschwerdeführer, 
die belangte Behörde und die Personen, denen 
die Aufhebung des angefochtenen Bescheides zum 
Nachteil gereich.en würde (Mitbeteiligte). 

(2) Auch wenn in der Beschwerde Mitbeteiligte 
nicht bezeichnet sind, ist von Amts wegen darauf 
Bedacht zu nehmen, daß alle Mitbeteiligten 
gehört werden und Gelegenheit zur Wahrung 
ihrer Rechte erhalten. 

§ 22. In Angelegeriheiten der Bundesverwal­
tung kanon das zuständige Bundesministerium, in 
Angelegenheiten der Landesverwaltung die zu­
ständige Landesregierung an Stelle eines anderen 
beschwerdeführenden staatlichen Organes oder 
einer anderen belangten Behörde jederzeit in das 
Verfahren eintreten. 

\ 

(5) Die einem Rechtsanwalt fUr das Verfahren 
vor dem V erwalturigsgerich tshof erteilte V 011-
macht ermächtigt, wenn" die Partei während des 
Verfahrens stirbt, deren Rechtsnachfolger zu 
vertreten. 

..... ". 
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S c h r i f t s.ä t z e. 

§ 24. (1) Die Beschwerden und sonstigen Schrift­
sätz,e sind unmittelbar beim Verwaltungsgerichts­
hof einzubringen. Von jedem Schriftsatz samt 
Beilagen sind so viele gleichlautende Ausferti­
gungen beizubringen, daß jeder vom Verwaltungs­
gerichtshof zu verständigenden Partei oder' Be­
hördeeine Ausfertigung zugestellt und überdies 
eine für die Akten des Gerichtshofes zurückbe­
halten werden kann. Sind die Beilagen sehr um­
fangreich, so kann die Beiga:be von Abschriften 
unterbleiben.' -

(2) Die Beschwerden und . die :Anträgeauf 
Wiederaufnahme des Verfahrens und u Wieder­
einsetzung in den. vorigen' Stand (§,§ 45· urid 
46). müssen mit der Unterschrift eines Rechts­
anwaltes versehen sein .. Dies gilt nicht; wenn ein 
Organ des Staates, eines Landes ooer einer Stadt 
mit eigenem Statut, eine Stiftung, ein Fonds oder 
eine Anstalt, die von Organen einer dieser Ge~ 
bietskörperschaften verwaltet werden, oder end­
lich in eigener Sache ein dem Dienst- oder Ruhe­
stand angehörender rechtskundiger Angestellter 
des Staates, eines Landes, eines autonomen Ver­
waltungsbezirkes oder einer Gemeinde die Be­
schwerde oder den Antrag einbringt. 

Ak t e n ~ ins ich t. 

§ ~5. (1) Die Parteien können beim Verwal­
ttrngsger.ichtshof die ihre Rechtssache betreffenden 
Akten einsehen und sich davon Abschriften selbst 
anfertigen oder auf ihre Kosten anfertigen lassen. 
Dies gilt' sowohl für die Akten des Gerichtshofes 
als auch für die von ihm eingeholten Akten. Aus­
genommen sind Entwürfe zu Erkenntnissen und 
Beschlüssen des Verwaltungsgerichtshofes und 
·Niederschriften über seine Beratungen und Ab­
stimmungen. 

(2) Die Behörden können bei Vorlage von Akten 
an den Verwaltungsgerichtshof verlangen, daß 
bestimmte Akten oder Akteni:eile im öffentlichen 
Interesse von der Einsicht und Abschrift ausge­
schlossen wel"den. Hält der Berichter das Ver­
langen für' zu weitgehend, so hat er die Behörde 
über seine Bedenken zu hören und aNenfalls einen 
Be'schluß des Senates einzuholen. Doch darf ohne 
Zustimmung der belangten Behörde die Einsicht 
in jene Akten oder Aktenteile nicht gewährt wer­
den, die die' Behörde im V,erwaltungsverfahren 
der Parteieneins.icht zu entziehen nach geltender 
Vorschrift berechtigt war. Die belangte Behörde 
hat die in Betracht kommenden Stellen im Vor­
lagebericht zu bezeichnen. 

Be s c h wer cl e Er ist. 

§ 26. (1) Die Frist zur Erhebung der Beschwerde 
beträgt, abgesehen von den Fällen der Saumnis­
beschwel1den [§ 19, Ahs. (2)], sechs Wochen. 

'7 

,§ 26. (1) Die Frist zur Erhebung der Beschwerde 
nach Artikel 131 Abs.' 1 Z. 1 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes beträgt sechs Wochen. Sie läuft, 
wenn der Bescheid der Verwaltungsbehörde dem 
Beschwerdeführer schriftlich zugestellt wurde, 
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(2) Diese Frist läuft 

a) in den Fällen, in denen der Bescheid der 
Verwaltungsbe<hörde 
dem Beschwerdeführer schriftlich zugestellt 
wurde, vom Tage der Zustellung; 
dem Beschwel1deführer bloß mündlich ver­

. kündet wurde, vom Ta~ der Verkündung; 

b) in allen anderen Fällen, in denen ein Be­
smeid ergangen ist, vom Tag, an dem der 
Besmwerdeführer von dem Bescheid Kennt­
nis erlangt hat. 

§ 27. Säumnis beschwerden nach Artikel 132 
B--VG. können erhoben werden, wenn die oberste 
Instanz, die der Beschwerdeführer anzurufen 
rechtlich inder Lage war, nicht binnen sechs 
Monaten in der Sache entschieden hat. Diese Frist 
läuft von dem Tag, an dem das Parteibegehren 
bei der säumigen Behörde eingelangt ist. Nach 
Ablauf dieser Frist kann die Beschwerde jederzeit 
erhoben werden. 

I n hai t der B e s c h wer d e. 

§ 28. (1) Die Beschwerde hat zu enthalten: 

1. die Bezeichnung des angefochtenen Be­
scheides, 

2. die Bezeichnung der Behörde, die den Be­
smeid erlassen hat {belangte Behörde,}, 

3. den Sachverhalt, 
4. die bestimmte Bezeichnung des Rechtes, in 

dem der Beschwerdeführer verletzt zu sein be­
hauptet (Beschwerdepunkte), 

5. die Gründe, auf die sich die Behauptung der 
Gesetzwidrigkeit ßtützt, 

\ 

6. ein bestimmtes Begehren, 
7. die Angaben, die erforderlich sind, um zu 

beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig ein­
gebracht ist. 

0(2) Bei Säumnisbeschwerden nach ArtiKel 132 
B-VG. entfallen die Angaben nach Abs. (1), Z. 1, 
2, 5 und 7. Als belangte Behörde ist die oberste 
Instanz zu bezeimnen, die der Beschwerdeführer 
in der Remtssache angerufen hat. Ferner ist 
glaubhaft zu machen, -daß die sechsmonatige 
Frist I(Artikel 132 B-VG.) abgelaufen ist. 

(3) In den Fällen des § 26, Abs. (2), b, ist dem 
Besmwerdeführer gestattet, die Begründung der 
Gesetzwidrigkeit im Vorverfahren nachzutragen. 

o 

vom Tag der Zustellung, wenn er dem Be-
schwerdeführer bloß mündlich verkündet wurde, 
vom Tag der Verkündung. 

(2) Die Beschwerde kann auch erhoben werden, 
bevor der Bescheid dem B es c h wer de­
f ü h r e r zugestellt oder verkündet· worden ist. 
Für das Verfahren vor dem Verwaltungsgerichts­
hof gilt in diesem Falle der Bescheid als an dem 
Tag zugestellt, an dem der Beschwerdeführer von 
seinem Inhalt Kenntnis erlangt hat. 

(3) Die Beschwerde nach Artikel 131 Abs. 1 Z.2 
des Bundes-Verfassungsgesetzes kann innerhalb 
von sechs Woch.en von dem Zeitpunkt erhoben 
werden," an dem das zuständige Bundesministe­
rium von dem Bescheid Kenntnis erlangt hat. 

§ 27. Beschwerde wegen Verletzung der Ent­
scheidungspflicht (Säumnisbeschwerde) nach Ar­
tikel 132 des Bundes-Verfassungsgesetzes kann 
erst erhoben werden, wenn die oberste Behörde, 
die im Verwaltungsverfahren, sei es im Instanzen­
zug, sei es im Weg eines Antrages auf übergang 
der Entscheidungspflicht, angerufen werden 
konnte, von einer Partei angerufen worden ist 
und nicht binnen sechs Monaten in. der Sache 
entschieden hat, Die Frist läuft von dem Tag, 
an dem der Antrag auf Sachentscheidung bei der 
Stelle eingelangt ist, bei der er einzubringen war. 

5. die Gründe, auf die sich die Behauptung der 
Rechtswidrigkeit stützt, 

(2) Bei Beschwerden nach Artikel 131 Abs. 1 
Z. 2 des Bundes-Verfassungsgesetz~s entfällt die 
Angabe nach Abs. 1 Z. 4. 

(3) Bei Säumnis beschwerden nach Artikel 132 
des Bundes-Verfassungs gesetzes entfallen die An­
gaben nach Abs. l' Z. 1, 2, 5 und 7. Als belangte 
Behörde ist die oberste Behörde zu bezeichnen; 
deren Entscheidung in der Rechtssache verlangt 
wurde. Ferner ist glaubhaft zu machen, daß die 
sechsmonatige Frist (§ 27) abgelaufen ist. 

(4) In den Fällen des § 26 Abs. 2 ist dem Be­
schwerdeführer gestattet, die Begründung der 
Rechtswidrigkeit im Vorverfahren nachzutragen. 
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§ 29. Ist die belangte Behörde in einer An­
gelegenheit der staatlichen Verwaltung nicht ein 
Staatsamt, in einer den Ländern (der Stadt Wien) 
als .selbstverwaltungskörpern zustehenden Ange­
legenheit nicht eine Provisorische Landesregierung 
(Wiener Stadtsenat), so ist auß'er den sonst er-

'forderlichen Ausfertigungen der Beschwerde samt 
Beilagen noch eine, weitere A.usfertigung für das 
zuständige Staats amt oder die zuständige Pro­

'visorische Landesregierung (Wiener Stadtsenat) 
beizubringen. 

Auf s chi e ben d e Wir k u n g. 

§ 30. (1) Den Beschwerden kommt eine auf­
schiebende Wirkung kraft Gesetzes nicht zu. 
Dasselbe gilt für einen Antrag auf Wiederein­
setzung in den vorigen Stand wegen Versäumling 
der Beschwerdefrist. 

(2) Auf Ansu'chen des Beschwerdeführers hat 
jedoch die belangte Behörde die aufschiebende 
Wirkung zuzuerkennen, wenn durch die Voll­
streckung ein nicht wieder gutzumachende,r 
Schade eintreten würde und nicht öffentliche 
Rücksichten die sofortige Vollstreckung gebieten. 
Wird das Ansuchen unmittelbar bei der be­
langten Behörde gestellt, so ist glaubhaft zu 
machen, daß die Beschwerde an den Ver­
waltungsgerichtshof eingebracht worden ist. 
Wird das Ansuchen beim Verwaltungsgerichts­
hof zugleich mit der Beschwerde eingebracht, 
so ist es anläßlich der Einholung der Gegen­
schrift und der Verwaltungsakten an die be­
langte Behörde zu leiten. 

Befangenheit. 

9 

§ 29. Ist die belangte Behörde in einer Ap.ge­
legenheit der Bundesverwaltung niCht ein Bun­
desministerium, 'in einer Angelegenheit, der 
Landesverwaltung nicht die Landesregierung, so, 
ist außer den sonst erforderlichen Ausfertigungen 
der Beschwerde samt Beilagen noch ,eine weitere 
Ausfertigung für das zuständige Bundesmini~te­
rium oder die zuständige Landesregierung bei­
zubringen. 

§ 31. (1) Mitglieder des Gerichtshofes und 
Schriftführer haben sich unter Anzeige an den 
Präsidenten der Ausübung ihres Amtes wegen' ' 
Befangenheit zu enthalten: 

1. in Sachen, an denen sie selbst, der andere 
Eheteil, ein Verwandter oder Verschwägert er in 
auf- oder absteigender Linie, ein Geschwister-' 
kind oder eine Person, die noch näher verwandt 
oder im gleichen Grad verschwägert ist, beteiligt; 
sind; 

2. in Sachen ihrer Wahl- oder Pflegeeltern, 
Wahl- oder Pflegekinder, Mündel oder Pflege­
befohlenen; 

3. in Sachen, in denen ~ie als Bevollmächtigte 
einer Partei bestellt waren oder bestellt sind; 

4. wenn sie in dein dem Verfahren vor dem 
Verwaltungsgerichtshof vorausgegangenen Ver­
fahren mitgewirkt haben:; 

.. 5. wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, 
die geeignet sind, in ihre volle Unbefangenheit 
Zweifel zu setzen. 

(2) Aus den im Abs. (1) angeführten Gründen 
können Mitglieder des Gerichtshofes und Schrift­
führer auch vqnden Parteien, und zwar spätestens 
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zu Beginn der Verhandlung, abgelehnt werden. 
Stützt sich die Ablehnung auf Abs. (1), Z. 5, 
so hat die Partei die hiefür maßgebenden 
Gründe glaubhaft zu machen. Ober die Ab­
lehnung entscheidet in Abwesenheit des Abge­
lehnten der für die Rechtssache zuständige Senat 
durch Beschluß; bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Werden 
der Vorsitzende oder so viele Mitglieder des 
Senates abgelehnt, daß nicht wenigstens drei 
verbleiben, so hat der Präsident die Beschluß­
fassung über den Ablehnungsantrag einem 'an­
.deren Senat zuzuweisen. Sonst sorgt der Präsi­
dent für Ersatz. 

Wahrnehmung der Zuständigkeit. 

§ 32. Der Verwaltungsgerichtshof nimmt seine 
Zuständigkei~ in jeder Lage des Verfahrens von 
Amts wegen wahr. 

K lag los s tell u n g, Zur ü c k z i e h u n g. 

§ 33. Wenn in irgend einer Lage des Ver­
fahrens offenbar wird, daß der Beschwerdeführer 
klaglos gestellt wurde, ist nach dessen Einver­
nahme die Beschwerde in nichtöffentlicher 
Sitzung mit Beschluß als gegenstandslos ge­
worden zu erklären und das Verfahren einzu­
stellen. Dasselbe gilt, wenn die Beschwerde 
zurückgezogen wurde. 

Zur ü c k w eis u n g. 

§ 34. (1) Beschwerden, die sich'\wegen Ver­
säumung der Einbringungsfrist oder wegen 
offenbarer Unzuständigkeit des Verwaltungs­
gerichtshofes nicht zur Verhandlung eignen oder 
denen offenbar die Einwendung der entschiede­
nen Sache oder der Mangel der 'Berechtigung 
zur Erhebung der Beschwerde entgegensteht, 
sind ohne weiteres Verfahren in nichtöffentlicher 
Sitzung mit Beschluß zurückzuweisen. 

(2) Beschwerden, denen keiner der im Abs. (1) 
bezeichneten Umstände entgegensteht, bei denen 
jedoch die Vorschriften über die Form und den 
Inhalt (§§ 23, 24, 28, 29) nicht eingehalten 
wurden, sind zur Behebung der Mängel unter 
Anberaumung einer kurzen Frist zurückzu­
stellen; die Versäumu~g dieser Frist gilt als 
Zurückziehung. . 

(3) Ein Beschluß naCh Abs. (1) ist in jeder Lage 
des Verfahrens zu fassen. 

(3lBeruht die BesChwerde auf einer Rechts­
ansicht, die der bisherigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes widerspricht, So kann 
der Berichter den Beschwerdeführer mit Zu­
stimmung des Vorsitzenden unter Hinweis auf 
die einschlägigen Erkenntnisse oder Beschlüsse 
des Verwaltungsgerichtshofes und unter An­
beraumung einer angemessenen Frist auffordern, 
die Beschwerde durch Angabe der Gründe zu 
ergänzen, aus denen er die der bisherigen Recht­
sprechung zugrunde liegende Rechtsansichtfür 
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Vor ver f a h ren. 

§ 35. Ist die Besmwerde zur weiteren Be­
handlung geeignet, so ist das Vorverfahren em-
zuleiten. -

§ 36. (1)' Ausfertigungen der Beschwerde samt 
Beilagen sind der b~langten Behörde und den 
etwaigen Mitbelangten und Mitbeteiligten mit 
der Aufforderung zuzustellen, binnen einer mit 
längstens amt Women festzusetzenden Frist 
eine Gegenschrift einzubringen. Gleimzeitig ist 
der belangten Behörde die Vorlage der Akten 
des Verwaltungsverfahrens aufzutragen. Der Ge­
rimtshof hat auch die übrigen bereits bekannt­
gewordenen Parteien von der Einbringung der 
Besmwerde in Kenntnis zu setzen und die Mit­
belangten -zur Erstattung einer Gegensmrifi auf­
zufordern. 

(2) Bei Säumnisbeschwerden nach Artikel 132 
B-VG. ist der belangten Behörde freizustellen, 
statt der Einbringung einer Gegensmrift inner­
halb der hiefür bestimmten Frist den versäumten 
Besmeid zu erlassen und eine Absmrift des Be­
scheides dem Verwaltungsgerichtshof vorzulegen. 
Ist die belangte Behörde eine nimt ständig ta­
gende Kommission, so ist die Frist auf Antrag so 
zu verlängern, daß sie bis über die nämste, nam 
ordentlichem Gesmäftsgang anzuberaumende 
Sitzung der Kommission hinausreimt. Lautet 
der Besmeid abweisend, so gilt er als bereits an­
gefomten; der Besmwerdeführer hat jedom das 
Remt, binnen sems Women nam Zustellung des 
Besmeides die Besmwerde zu ergänzen. Die 
belangte Behörde ist dann berechtigt; zu der 
Ergänzung der Beschwerde binnen einer mit 
längstens sems Women feszusetzenden Frist 
eine Gegenäußerung zu erstatten. 

(3) Ist die belangte Behörde in einer An­
gelegenheit der staatlichen Verwaltung nimt ein 
Staatsamt, in einer den Ländern (der Stadt 
Wien) als Selbstverwaltungskörpern zustehenden 
Angelegenheit nicht eine Provisorische Landes­
regierung (Wiener Stadtsenat), so hat der Ver­
waltungsgerimtshof gleichzeitig mit der Mit-_ 
teilung an die belangte Behörde eine Absmrift 
der Beschwerde samt Beilagen unter Bekanntgabe 
der für die Einbringung der Gegensmrift ge­
setzten Frist auch dem zuständigen Staats~mt 
oder' der zuständigen Provisorismen Landes­
regierung (Wiener Stadtsenat) zu übermitteln. 

(4) Die Gegenschrift ist in doppelter Ausferti­
gung zu überreimen .. Ihr sind auch Abschriften 
der etwaigen Beilagen anzuschließen, soweit 
nicht § 24,' Abs. (.1);' dritter Satz, Anwendung 
findet.-

11 

unrimtig hält; die Versäumung dieser Frist gilt 
als Zurückziehung. 

(4) Ein Besmluß nam Abs. 1 ist in jeder Lage 
des Verfahrens zu fassen. 

§ 36. (1) Ausfertigungen der Besmwerde samt 
Beilagen sind der belangten Behörde und den 
etwaigen Mitbeteiligten mit der Aufforderung 
zuzustellen, binnen einer mit längstens amt 
Women festzusetzenden Frist eine Gegenschrift 
einzubringen. Gleimzeitig ist der belangten Be­
hörde die Vorlage der Akten des Verwaltungs­
verfahrens aufzutragen. 

(2) Bei Saumnisbesmwerden nam Artikel 132 
des Bundes-Verfassungsgesetzes ist der belangten 
Behörde freizustellen, , statt der Einbringung einer 
Gegensmrift innerhalb der hiefür bestimmten 
Frist den Besmeid zu erlassen und eine Absmrift 
des Besmeides dem Verwaltungsgerimtshof vor­
zulegen. Die Frist kann durm Beschluß bis auf 
sechs Monate verlängert werden, wenn die Ver­
waltungsbehörde das Voriiegen. von in der Sache 
gelegenen Gründen namzuweisen vermag, die 
eine fristgerechte Erlassung des Bescheides un­
möglich maChen. Einer nicht ständig tagenden 
Kommission ist die Frist auf Antrag zumindest 
so zu verlängern, daß sie über die nächste -nach 
dem ordentlichen Gesmäftsgang anzuberaumende 
Sitzung der Kommission hinausreimt. Wird der 
Bescheid fristgeremterlassen, so ist das Verfahren 
über die Säumnisbeschwerde einzustellen. 

(3) Ist die belangte BehöFde in einer Angelegen­
heit der Bundesverwaltung nimt ein Bundes­
ministerium, in einer Angelegenheit der Landes­
verwaltung nicht die Landesregierung, so hat der 
Verwaltungsgerichtshof gleimzeitig mit der Mit­
teilung an die belangte Behörde eine Ausfertigung 
der Besmwerde samt Beilagen unter Bekanntgabe 
der für. die Einbringung der Gegensmrift ge­
setzten Frist auch dem zuständigen Bundes­
ministerium oder der. zuständigen Landesregie­
rung zu übermitteln. 
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. (5) Eine Abschrift der Gegenschrift samt Bci-' (5) Eine Ausfertigung der Gegenschrift samt 
lagen hat der Verwaltungsgerichtshof dem Be- Beilagen hat· der Verwaltungsgerichtshof dem 
schwerdeführer mitzuteilen. Beschwerdeführer mitzuteilen. 

(6) In den Fällen des Artikels 132 B-VG. kann (6) Ergibt sich aus den Akten des Verwaltuügs-
dem Beschwerdeführer aufgetragen werden, zur verfahrens, daß der angefochtene Bescheid auf 
Gegenschrift binnen einer mit höchstens sechs einer Rechtsansicht beruh.t, die der bisherigen 
Wochen festzusetzenden Frist eine schriftliche Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
Gegenäußerung zu erstatten. Wird dieser Auf- widerspricht und sind weder im' Bescheid noch 
trag nicht befolgt, so gilt die Beschwerde als in einer Gegenschrift Gründe angeführt, aus 
zurückgezogen. Die Gegenäußerung ist der be- denen die belangte Behörde oder ein Mitbeteilig­
langten Behörde und den allt1lligen Mitbelang- ter die bisherige Rechtsprechung für unrichtig 
ten zur Kenntnis zu bringen. hält, so kann der Berichter die belangte B~hörde 

. (7) Nach Bedarf kann der Gerichtshof die 
Parteien auffordern, binnen angemessener Frist 
auch noch weitere schriftliche Äußerungen und 
Gegenäußerungen zu erstatten: 

(8) In den Fällen des Artikels 132 B-VG. kann 
der Verwaltungsgerichtshof das zur Feststellung 
des maßgebenden, Sachverhaltes erforderliche 
Ermittlungsverfahren durch die von ihm selbst 
zu bestimmende Gerichts- oder Verwaltungs­
behörde durchführen oder ergänzen lassen. 

§37. (1) Wurde nach § 28, Abs. (3), die Be­
gründung der Gesetzwidrigkeit des angefochtenen 

, Bescheides für das Vorverfahren vorbehalten, so 
hat der Verwaltungsgerichtshof zunächst eine 
Abschrift der Beschwerde samt Beilagen der 
belangten Behörde zu übermitteln und dem 
Beschwerdeführer mitzuteilen; daß ihm die Ein­
sicht und Abschrift der' Akten bei der belangten 
Behörde freisteht. Gleichzeitig ist er aufzu­
fordern, binnen einer mit längstens sechs Wo­
chen festzusetzenden Frist dit.. Begründung der 
Gesetzwidrigkeit des angefochtenen Bescheides 
nachzutragen; wird die Frist versäumt, so gilt 
die Beschwerde als zurückgezogen. 

(2) Hat der Beschwerdeführer die Begründung 
der Gesetzwidrigkeit des angefochtenen Be­
scheides rechtzeitig nachgetragen, so findet das 
weitere Verfahten wie sonst statt. 

und die Mitbeteiligten mit Zustimmung des Vor­
sitzenden unter Hinweis auf die einschlägigen 
Erkenntnisse oder Beschlüsse des Verwaltungs­
gerichtshofes und Anberaumung einer angemesse­
nen Frist auffordern, diese Gründe in einem 
besonderen Schriftsatz darzulegen. 

(7) In den Fällen des Artikels 132 B-VG. kann . 
dem Beschwerdeführer aufgetragen werden, zur 
Gegenschrift binnen einer· mit· höchstens sechs 
Women festzusetzenden Frist eine . schriftliche 
Gegenäußerung zu erstatten. Wird dieser Auf-
trag nicht befolgt, so gilt die Beschwerde. als 
zurückgezogen. Die Gegenäußerung ist der be­
langten Behörde und den allfälligen Mitbeteilig-
ten zur Kenntnis zu bringen. 

(8) Nach Bedarf kann der Gerichtshof die 
Parteien auffordern, binnen angemessener Frist 
auch noch weitere schriftliche Äußerungen .und 
Gegenäußerungen zu erstatten. 

(9) In den Fällen des Artikels 132 B-VG. kann 
der Verwaltung~gerichtshof das zur Feststellung 
des maßgebenden Sachverhaltes erforderliche 
Ermittlungsverfahren durch die von ihm. selbst 
zu bestimmende Gerichts- oder Verwaltungs­
behörde durchführen oder ergänzen lassen. 

§ 37. (1) Wurde nach § 28 Abs. 4 die Be­
gründung der Rechtswidrigkeit des angefochtenen 
Bescheides für das Vorverfahren vorbehalten, so 
hat. der Verwaltungs gerichtshof . zunächst eine 
Ausfertigung der Beschwerde samt Beilagen der 
belangten Behörde zu übermitteln und dem 
Beschwerdeführer mitzuteilen, daß .ihm die Ein­
sicht \ind Abschrift der Akten bei der belangten 
Behörde freisteht. Gleichzeitig ist er auf­
zufordern, binnen einer -\l1it längstens sechs 
Wochen festzusetzenden Frist die Begründung der 
Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides 
nachzutragen; wird die Frist versäumt, so gilt 
die Bes~werde als zurückgezogen. 

'(2) Hat der Beschwerdeführ~r die Begründu'ng 
der Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides 
rechtzeitig nachgetragen, so findet' das weitere 
Verfahren wie sonst statt.' 

§ 38. (1) Das Verfahren ist auch dann fortzu- § 38. (1) Das Verfahren ist auch dann fort-
führen, wenn die im § 36, Abs. (1) und (7), an- zuführen, wenn die im § 36 Abs. 1 und 8 

I 
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geführten Schriftsätze nicht eingebracht oder die 
Akten nicht vorgelegt wurden. 

(2) Hat die Behörde die Akten nicht vorgelegt 
o'der die Gegenschrift oder eine Äußerung nach 
§ 36, Abs. (7), nicht erstattet, so kann der Ver-

• waltungsgerichtshof, 'wenn er die Behörde auf 
diese Säumnisfolge vorher ausdrücklich hinge­
wiesen hat, auf Grund der Behauptungen des 
Beschwerdeführers erkennen. . 

(3) Ist in den Fällen des Artikels 132 B-VG. 
eine Behörde als Berufungsbehörde belangt J,lfld 
hat sie weder eine Gegenschrift' erstattet, noch 
den Berufungsbescheid nachträglich erlassen, so 
gilt die Berufung als aus den Gründendes Be­
scheides, gegen den sich die Berufung richtet, 
abgewiesen. ' 

Ver h a n d 1 u n gen. 

§ 39. (1) Ober die Beschwerden ist nach Ab­
schluß des Vorverfahrens in der Regel vor dem 
Verwaltungsgerichtshof zu verhandeln. 

(2) Der Verwaltungsgerichtshof kann außer den 
Fällen der Zurückweisung oder Einstellung von 
einer Verhandlung absehen, 

a) wenn die belangte Behörde offenbar unzu­
ständig war; 

. ' 

b) wenn eine offenbare, die Aufhebung des 
angefochtenen Bescheides begründende Yer­
letzung von Verfahrensvorschriften vor-
liegt; . 

c) wenn im Falle des § 38, Abs. (2), mangels 
Vorlage der Akten des Verwaltungsver­
fahrens eine Verhandlung zweckl<;)s wäre; 

d) wenn der Beschwerdeführer in der Be­
schwerde nicht beantragt hat, eine Ver­
handlung anzuordnen, und ein solcher An­
trag auch weder von, der belangten Be­
hörde noch von einer anderen Partei inner­
halb der Frist zur 'Erstattung' der Gegen­
schrift gestellt worden ist. Ein solcher An­
trag kann jederzeit zurückgezogen wer­
den. 

§ 40. (1) Die Verhandlungen ordnet der Präsi­
dent an. 

(2)' Zur Verhandlung sind alle Parteien zu 
laden. Das Ausbleiben von Parteien steht 
jedoch der Verhandlung und Entscheidung nicht 
entgegen. 

(3) Die Verhandlung findet vor de~ Senat 
statt . 

. (4) Die Verhandlung ist öffentlich. Aus Grün­
den der Sittlichkeit oder öffentlichen Ordnun-g 
kann der Senat die' öffentlichkeit durch 'Beschluß 
ausschließen; in einem solchen Fall kann jede 

, Partei verlangen, daß drei Personen ihres Ver­
trauens der Zutritt gestattet werde.' 
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angeführten Schritl:sätze nicht eingebracht oder 
die Akten nicht vorgelegt wurden. 

(2) Hat die Behörde ciü: Akten nicbtvorgelegt, 
so kann der Verwaltungsgerichtshof, wenn er'die 
Behörde auf diese' Säumnisfolge vorher .aus­
drücklich hingewiesen hat, a~f Grund derBe­
hauptungen des Beschwerdefiihrers erkennen. 

, ,\ 

Abs. 3 enfällt. ... 

§ 39. (1) Ober die Besch.werde ist nach Abschluß 
des Vorverfahrens eine .. Verhandlung vor dem 
Verwaltungsgerichtshof durchzuführen, wenn 

a) der Beschwerdeführer innerhalb der Frist 
zur Erhebung der Beschwerde oder die be­
langte Behörde oder eine mitbeteiligte 
Partei innerhalb der Frist zur Erstattung 
der Gegenschrift die Durchführung der 
Verhandlung beantragt hat. Ein . solCher 
Antrag kann;nur mit Zustimmung der 
anderen Parteien zurückgezogen werden; . 

b) der Berichter oder der Vorsitzende die 
Durchführung der Verhandlung für zweck­
mäßig erachtet oder der. Senat sie be­
.schließt. 

(2) Der Verwaltungsgerichtshof kann ungeach­
tet eines Parteiantrages nach Abs. 1 lit. a. von 
einer Verhandlung absehen, wenn 

a) das Verfahren einzustellen (§ 33) oder die 
Beschwerde zurückzuweisen ist (§ 34); 

b) der angefochtene Bescheid wegen Rechts'­
widrigkeit infolge Unzuständigkeit der be­
langten Behörde aufzuheben ist (§ 42 
Abs. 2 lit. b); , 

c) 'der angefochtene Bescheid wegen Rechts­
widrigkeit infolge Verletzung von Verfah­
rensvorschriften aufzuheben ist (§ 42 Abs. 2 
lit. c). . 

. . 
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(5) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt 
die Verhandll1ng und handhabt di.e Sitzungs­
polizei. Die Verhandlung beginnt mit dem Vor­
trag des. Berid.1ters. Der Von:itzendi! hat von 
Amts wegen für die vollständig:e Erörterung der 
Rechtssache zu sorgen. Auch die sonstigen Mit­
glieder des Senates sind befugt, Fragen zu stellen. 

(6) über Einwendungen gegen Anordnungen, 
die das Verfahren betreffen, sowie über Anträge, 
die im Lauf des V erf ahrens gtstell t werden, ist 

. durch Beschluß zu entscheiden. 

(7) über jede Verhandlung ist eine Nieder­
schrift anzufertigen. Diese hat die Namen .der 
Mitglieder des Senates, des Sdlriftführers, der 
Parteien und ihrer Vertreter sowie die wesent­
lichen Vorkommnisse der Verhandlung, ins­
besondere Anträge· der Parteien, zu enthalten 
und ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer 
zu unterfertigen. 
. (8) Eine Verhandlung darf nur aus erheblichen 

Gründett vertagt. werden; im Zug einer Ver­
handlung beschließt die Verta~ung der Senat, 
sonst verfügt sie der Präsident. 

PrÜf u n g des a n g e f J C h t e n e n 
B e s c h eid e !:. 

§ 41. (1) Der Verwaltungsgerichtshof hat, so­
weit er nicht Gesetzwidrigkeit wegen Unzustän­
digkeit der belangten Behörde oder wegen Ver-
1etzung von Verfahrensvorsduiften gegeben 
findet [§ 42, Abs. (2), b und cl und .nicht § 38, 
Abs. (2), anwendbar, ist, den angefochtenen Be­
scheid auf Grund des von der belangten Behörde 
angenommenen Sachverhaltes im Rahmen der 
geltend gemachten Beschwerdepunkte [§ 28, 
Abs. (1), Z. 4J zu überprüfen. 1st er der Ansicht, 

j daß sich die Gesetzwidrigkeit des Bescheides in 
einem der Beschwerdepunkte ans anderen als den 
in der Beschwerde geltend gemachten Gründen 
ergeben könnte, so hat er die Parteien darüber 
zu hören und, wenn nötig, eine Vertagung zu 
verfügen. 

(2) In den Fällen des Artikels 132 B-VG. hat 
der Gerichtshof den Sachverhalt unter ·Bedacht­
nahme auf § 36, Abs. (8), fest:mstellen. 

E r k e n n t n iss e. 

§ 42. (1) Der Verwaltungsgerichtshof hat alle 
Rechtssachen, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, mit Erkenntnis zu erledigen. Das Er­
kenntnis hat, abgesehen von den FäHen der 
Säumnisbeschwerden (Artikel 132 B-VG.) ent­
weder die Beschwerde als unbegründet abzu, 
weisen oder den angefochtenen Bescheid aufzu­
heben. 

(2) Der angefochtene Bescheid ist aufzuheben: 
a) wegen Gesetzwidrigkeit seines Inhaltes, 
b) wegen Gesetzwidrigkeit infolge Unzustän­

digkeit der belangten Behörde; , 

Prüfung des angefochtenen 
B e s c h eid e s. 

§ 41. (1) Der Verwaltungsgerichtshof hat, so­
weit er nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzustän­
digkeit der belangten Behörde oder wegen Verlet­
zung von Verfahrensvorschriften gegeben findet 
(§ 42 Abs. 2, bund c) und nicht § 38 Abs. 2 
anwendbar ist, den angefochtenen Bescheid auf 
Grund des von der belangten Behörde angenom­
menen Sachverhaltes im Rahmen der geltend ge­
machten Beschwerdepunkte (§ 28 Abs. 1 Z. 4) 
zu überprüfen .. Ist er der Ansicht, daß sich die 
Rechtswidrigkeit des Bescheides in einem der Be­
schwerdepunkte aus anderen als ·den in der Be­
schwereIe geltend gemachten Gründen ergeben 
könnte, so hat er die Parteien darüber zu hören 
und, wenn nötig, eine- Vertagung zu verfügen. 

(2) In den Fällen des Artikels 132 B-VG. hat der 
Gerichtshof den Sachverhalt I,Inter Bedachtnahme 
auf § 36 Abs. 9 festzustellen. 

(2) Der angefochtene Bescheid ist aufzuheben: 
a) wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes,' 
b) wegen Rechtswidrigkeit infolge Unzustän­

digkeit der belangten Behörde, • 

",. 
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c) wegen Gesetzwidrigkeit infolge'V~rletzung 
von Verfahrensvorschriften, und zwar weil 
1. der Sachverhalt von der belangten Be­

hörde in einem wesentlichen Punkt 
aktenwidrig angenommen wurde oder 

2. der Sachverhalt in einem wesentlichen 
Punkt einer Ergänzung bedarf oder 

3. Verfahrensvorschriften außer acht ge­
lassen wurden, bei deren Einhaltung die 
belangte Behörde zu einem anderen Be­
scheid hätte kommen können. 

(3) Durch die Aufhebung des angefochtenen Be­
scheides nach Abs. (2) tritt die Rechtssache in die 
Lage zurück, in der sie sidl vor Erlassung des 
angefochtenen Bescheides befunden hatte. 

(4) Ober Säumnisbeschwerden (Artikel 132 
B-VG. ) entscheidet der Verwaltungsgerichtshof 
durch sein Erkenntnis in der Sache selbst, wobei 
er auch das sonst der Verwaltungsbehörde zu­
stehende freie Ermessen handhabt. 

§ 43. (1) Die Erkenntnisse sind im Namen der 
Republik Österreich zu verkün'den und auszu­
fertigen. 

(2) Jedem Erkenntnis ist eine Begründung bei­
zufügen. 

(3) Die Urschrift ist vom Vorsitzenden des 
Senates und vom Schriftführer zu unterfertigen. 
Die schriftlichen Ausfertigungen der ~rkennt­
nisse und Beschlüsse beglaubigt die Kanzlei unter 
Wiedergabe der auf der Urschrift beigesetzten 
Unterschriften mit dem Vermerk "Für die Rich­
tigkei~ der Ausfertigung". 

(4) Hat eine Verhandlung in Anwesenheit von 
Parteien stattgefunden, so hat in der Regel der 
Vorsitzende das Erkenntnis mit den wesentlichen 
Entscheidungsgründen sogleich zu verkünden. 

(5) Die Verkündung des Erkenntnisses entfällt, 
wenn sidl die Parteien vorzeitig entfernt haben 
oder wenn die Beratung vertagt werden muß. In 
diesen Fällen wird das Erkenntnis, den Parteien 
nur in schriftlicher Ausfertigung zugestellt. 

I 

(6) Eine schriftliche Ausfertigung des Erkennt-
nisses ist auch den Parteien zuzustellen, denen es 
verkündet wurde. 

(7) Schreib- oder Rechnungsfehler oder andere 
, offenbar auf einem Versehen beruhende Unrich­

tigkeiten im Erkenntnis können jederzeit von 
Amts wegen berichtigt werden. 

~:o.. . 

• 
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c) wegen Rechtswidrigkeit infoige Verletzung 
von Verfahrensvorschriften, und zwar weil 

1. der Sachverhalt von der bel~ngten Be'~ 
hörde in einem wesentlichen Punkt 
aktenwidrig angeno~men wurde oder 

2. der Sachverhalt in einem wesentlichen 
Punkt einer Ergänzung bedarf oder 

3. Verfahrensvorschriften außer acht ge­
lassen wurden, bei deren Einhaltung die 
belangte Behörde zu einem anderen Be~ 
scheid hätte kommen können. 

(4) In den Fällen des Artikels 132 des Bundes­
Verfassungsgesetzes kann der V:erwaltungsgerichts­
hof sein Erkenntnis vorerst auf die Entscheidung 
einzelner maßgebender Rechtsfragen beschrän­
ken und der Behörde auftragen, den versäumten 
Bescheid unter Zugrundelegung der hiemit fest­
gelegten Rechtsanschauung binnen bestimmter, 
acht Wochen nicht übersteigender Frist zu er­
lassen. Macht der Verwaltungsgerichtshof von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch oder kommt 
die belangte Behörde dem Auftrag nicht nach, 
so entscheidet er über die Säumnisbeschwerde 
durch Erkenntnis in der Sache selbst, wobei er 
auch das sonst der VerwaItungsbehörde zu­
stehende freie Ermessen handhabt. 

(1) Die' Erkenntnisse sind im Namen der Re­
publik zu verkünden und auszufertigen. 
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(8) . Die Abs. (2) bis (7) geIten entsprechend, 
wenn das Verfahren durch Beschluß beendet' 
wird. 

§ 44. Eine schriftliche Ausfertigung des Er­
kenntnisses ist in den Fällen des § 36, Abs. (3), 
auch dem zuständigen Staatsamt oder der zu­
ständigen Provisorischen Landesregierung (Wiener 
Stadtsenat) zuzustellen. 

Wie der auf nah m e des Ver f a h ren s. 

§ 45. (1) Die Wiederaufnahme eines durch Er­
kenntnis oder Beschluß abgeschlossenen Verfah­
rens ist auf Antrag einer Partei zu bewilligen, 
wenn 

a) das Erlt,enntnis oder der Beschluß durch 
eine gerichtlich strafbare Handlung herbei­

'. geführt oder sonstwie erschlichen worden 
ist oder 

b) das Erkenntnis oder der Beschluß auf einer 
nicht von der Partei verschuldeten irrigen 
Annahme der Versäumung einer in diesem 
Gesetz vorgesehenen Frist beruht oder 

c) nachträglich eine rechtskräftige gerichtliche 
Entscheidung bekannt wird, die in dem 
Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof 
die Einwendung der entschiedenen Sache 
begründet hätte, oder 

d) im Verfahren vor dem Gerichtshof den 
Vorschriften über das Parteiengehör ' nicht 

'. entsprochen wurde und anzunehmen ist, 
daß sonst das Erkenntnis oder der Beschluß 
anders gelautet hätte. 

(2) Der Antrag' ist beim Verwaltungsgerichts­
hof binnen zwei Wochen von dem Tag, an dem 
der Antragsteller von dem Wiederaufnahme­
grund Kenntnis. erlangt hat, jedoch spätestens 
binnen drei Jahren nach der Zustellung des Er­
kenntnisses oder des Beschlusses zu stellen. 

(3) Ober den Antrag ist in nichtöffentlicher 
Sitzung mit Beschluß zu entscheiden. 

(4) Wenn, der Verwaltungsgerichtshof über 
eine Säumnisbeschwerde (Artikel 132 B-VG.) in 
der Sache selbst entschieden hatte, gilt für die 
Wiederaufnahme § 69 A VG. sinngemäß. 

Wie d e 'r ein set z u n gin den vor i gen 
S t a n d . 

. § 46. (1) Die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand ist einer Partei, die im Verfahren vor dem 
Verwaltungsgerichtshof eine Frist versäumt hat 
und dadurch einen Rechtsnachteil erleidet, auf 
Antrag zu. bewilligen, wenn sie durch ein unvor- I 

J 

----- -----------------------------------------

'\ 

d) im Verfahren vor dem Gerichtshof den 
Vorschriften über das Parteiengehör nicht 
entsprochen wurde .. und anzunehmen ist, 
daß sonst das Erkeimtnis oder der Beschluß 
anders gelautet hätte oder 

e) das Verfahren vor dem Gerichtshof wegen 
Klaglosstellung oder wegen einer durch 
Klaglosstellung veranlaßten Zurückziehung 
der Beschwerde' eingestellt; die behördliche 
Maßnahme, die die Klaglosstellung bewirkt 
'hatte, jedoch nachträglich behoben wurde. 
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hergesehenes oder unabwendbares Ereignis ohne 
ihr Verschulden verhindert war, die Frist einzu­
halten. 

(2) Die, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
wegen Versäumung der Beschwerdefrist ist auch 
dann zu bewilligen, wenn die Beschwerdefrist 
versäumt wurde, weil der anzufechtende Bescheid 
fälschlich ein Rechtsmittel eingeräumt und die 
Partei das Rechtsmittel ergriffen hjlt. 

(3) Der Antrag ist beim Verwaltungsgerichtshof . 
binnen zwei Wochen nach dem Aufhören des 
Hindernisses zu stellen. In den Fällen des Abs. (2) 
beginnt die Frist zur Stellung des Antrages mit 
der Zustellung des Bescheides, der das Rechts­
mittel als unzulässig zurückgewiesen hat. Die 
versäumte Handlung ist gleichzeitig nachzuholen. 

(4) Ober den Antrag ist in nichtöffentlicher 
Sitzung mit Beschluß zu entscheiden. 

(5) Durch die Bewilligung der Wiederein­
setzung tritt das Verfahren in die Lage zurück, 
in der es sich vor dem. Eintritt der Versäumung 
befunden hat. . 

(6) Gegen die (Versäumung der Frist zur Stel­
lung des Wiedereinsetzungsantrages findet keine 
Wiedereinsetzung statt. 

K 0 S t e n. 

§ 47. '(1) Anspruch auf Ersatz der Kosten hat 
eine Partei gegen die andere nur, 

a) wenn sie in dem vorausgegangenen Ver­
waltungsverfahren darauf Anspruch ge­
habt hat oder im Falle des Obsiegens ge­
habt hätte, 

1;» wenn ihr besondere Kosten dadurch ent­
standen sind, daß die andere Partei im 
Verfahren vor dem Verwaltungsgerichts­
hof eine Frist nicht eingehalten hat, oder 
das Verfahren durch Anführungen, die sie 
schon in einer früheren Lage des Verfah~ 
rens hätte vorbringen \-.önnen, verzögert 
haL ' 

(2) Im übrigen hat jede Partei die ihr im Ver­
fahren vor dem Verwaltungs gerichtshof erwach­
senden Kosten selbst zu bestreiten und auch end-
gültig zu tragen. . 

(3) Ober die Verpflichtung zum Kosteriersatz 
hat der Gerichtshof in dem das Verfahren ab­
schließenden Erkenntnis oder Beschluß zu ent- . 
scheiden. Zur Geltendmachung des An~pruches 
auf Kostep.ersatz genügt die rechtzeitige Vorlage 
eines Kostenverzeichnisses. 

Armenrecht. 

§ 48. Für die Voraussetzungen und die Wir­
kungen der Bewilligung des Armenrechtes gelten 
entsprechend die Vorschriften für das Verfahren 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und über .die 
Ausstellung von Armenrechtszeugnissen. Durch 
die Bewilligung erhält die Partei auch das Recht, 

17 

(3) Der Antrag ist beim Verwaltungsgerichtshof 
in den Fällen des Abs. 1 binnen zwei W oche~ 
nach Aufhören des Hindernisses, in den Fällen, 
des Abs. 2 spätestens zwei Wochen nach· Zustel..: 
hing des Bescheides zu stellen, .der das Rechts­
~ittel als unzulässig zurückgewiesen hat. Die 
versäumte Handlung ist gleichzeitig nachzuholen. 

§ 47. (1) Die vor dem Verwaltungsgerichtshof 
obsiegende Partei hat Anspruch auf Ersatz der 
Kosten durch die unterlegene Partei, wenn sie 
in dem vorausgegangenenVerwaltungsverfahren 
darauf Anspruch gehabt hat oder im Falle des 
Obsiegens gehabt hätte. 

·(2) Sind einer Partei besondere Kosten dadurch 
erwachsen, daß eine' andere Partei im Verfahren 
vor dem Verwahungsgerichtshof eine Frist nicht 
eingehalten hat oder das Verfahren durch Aus­
führungen, die sie schon in einer früheren Lage 
des Verfahrens hätte vorbringen können, verzö­
gert hat, so hat sie Anspruch auf Ersatz dieser 
Kosten durch die andere ,Partei. 

(3) Im übrigen hat jede Partei die ihr im Ver­
fahren vor demVerwaltungsgerichtshof erwach­
senden Kosten selbst zu bestreiten und auch end­
gültig zu tr~gen. 

(4) Ober die Verpflichtung zum Kostenersatz 
hat der Gerichtshof in dem das Verfahren ab­
schließenden Erkenntnis oder Beschluß zu ent~ 
scheiden. Zur Geltendmachung des Anspruches 
auf Kostenersatz genügt die reChtzeitige Vorlage 
"eines Kostenverzeichnisses. 

, 
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daß ihr ohne weiteres Begehren zur Abfassung 
und Unterfertigung der BesChwerde oder des 
Antrages nach §§ 45 und 46 und zur Vertretung 
bei der Verhandlung (§ 40) ein Rechtsanwalt 
beigestellt wird. Das Armenrecht bewilligt der 
Verwaltungsgerichtshof (§ 12). Die Bestellung 
des Rechtsanwaltes obliegt dem Ausschuß der 
zuständigen Rechtsanwaltskammer, dem der Be­
schluß über die Bewilligung des Armenr,echtes 
zuzustellen ist. 

Anwendbarkeit der Vorschriften des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (A VG.) und des 

Verwaltungsstrafgesetzes (VStG.). 

§ 49. Soweit dieses Gesetz nichts anderes be­
stimmt, gelten im Verfahren vor dem Verwal­
tungsgerichtshof die Vorschriften des A VG. und 
des VStG. 

Voll s t r eck u n g. 

§ 50. (1) Wenn der Verwaltungsgerichtshof den 
angefochtenen Bescheid aufgehoben hat, so sind 
die Verwaltungsbehörden verpflichtet, in dem 
betreffenden Fall mit den ihnen zu Gebote 
stehenden rechtlichen Mitteln unverzüglich den 
der Rechtsanschauungdes Verwaltungsgerichts­
hofes entsprechenden Rechtszust.and herzustellen. 

(2j In den Erkenntnissen, mit denen der Ver­
waltungsgerichtshof in der Sache selbst ent­
scheidet, hat er auch selbst das Gericht oder die 
Verwaltungsbehörde zu bestimmen, die das Er­
kenntnis zu vollstrecken hat. Das Vollstreckungs­
verfahren richtet sich nach den für die hiezu be­
stimmte Gerichts- oder Verwaltungsbehörde 
sonst geltenden Vorschriften. Ist als Vollstrek­
kungsbehörde ein Gericht bestimmt worden, so 
bildet das Erkenntnis des Verwaltungsgerichts­
hofes den Exekutionstitel. 

2. Unter.abschnitt. 
In Amtshaftungssachen. 

Par t eie n. 

§ 51. Parteien im Verfahren nach diesem 
Unterabschnitt .sind die Behörde, die den Be­
scheid erlassen hat und die Parteien des Rechts­
streites vor dem antragstellenden Gericht (§ 11 
Amtshaftungsgesetz, BGBI. Nr. 20/1949). 

Ein lei tun g des Ver f a h ren s. 

§ 52. (1) Sobald der Beschluß auf Unterbrechung 
des Verfahrens (§ 11 des Amtshaftungsgesetzes) 
rechtskräftig geworden ist, hat das Gericht den 
Antrag auf überprüfung des Bescheides an den 
Verwaltungsgerichtshof zu leiten und die Parteien 
hievon mit der Aufforderung zu verständigen, 
binnen zwei Wochen dem Verwaltungsgerichtshof 
unmittelbar eine Äußerung über die Frage der 
Rechtswidrigkeit des Bescheides zu erstatten. 
Die Äußerung des Klägers muß, außer in den 
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IV. ABSCHNITT. 

Übergangs- und Schluß bestimmungen. 

§ 51. Bei der ersten grnenn).mg von Mit­
gliedern des Verwaltungsgerichtshofes kann die 
in § 1, Abs. (2), vorgesehene vorgängige Aus­
schreibung der Stellen entfallen. Bei dieser Er­
nennung sind an SteIle der Dreiervorschläge 
doppelt so viele Personen vorzuschlagen als 
Stellen zu besetze~ sind. 

§ 52. Mit Beschwerde nach den Bestimmungen 
des vorliegenden Gesetzes können auch Bescheide 
angefochten werden, die von österreichischen 
Verwaltungsbehörden in der Zeit zwischen dem 
27. April 1945 und dem Wirksamkeitsbeginn 
dieses Gesetzes erlassen worden sind. Die Be-

19 

Fällen des § 24 Abs. 2 zw~iter Satz, mit der 
Unterschrift eines Rechtsanwaltes. versehen sein. 

-(2) Der Antrag (Abs. 1) hat den Bescheid und 
allenfalls die Punkte zu bezeichnen, deren über:.. 
prüfung das Gericht verlangt. Dem Antrag sind 
die Akten des Rechtsstreites anzuschließen. 

(3) Der Verwaltungsgerichtshof hat die Behörde, 
die den B.escheid erlassen hat, aufzufordern, die 
Akten des Verwaltungsverfahrens, soweit sie 
nicht bereits dem Akt des antragstellenden Ge­
richtes beiliegen, binnen zwei Wochen vorzulegen, 
widrigenfalls der Verwaltungsgerichtshof seinen 
Beschluß auf Grund der ihm vorliegenden Akten 
und der Behauptungen des Klägers fassen kann. 

Ver h a n d I u n g. 

§ 53. Die Durchführung einer Verhandhing 
bleibt dem Gerichtshof überlassen. 

E n t s c h eid u n g. 

§ 54. Der Verwaltungsgerichtshof hat über die 
Rechtswidrigkeit des Bescheides mit Beschluß 
abzusprechen. Je eine Ausfertigung des ,Beschlus­
ses ist dem antragstellenden Gericht und den 
Parteien zuzustellen. 

Kosten. 

§ 55. Die den Parteien in diesem Verfahren 
erwachsenden Kosten sind Kosten des Rechts­
streites vor dem antragstellenden Gericht. 

Arm e n r e c h t. 

§ 56. Die Bewilligung des Armenrechtes für 
den Rechtsstreit vor dem antragstellenden Ge­
richt gilt auch für das Verfahren nach diesem 
U n te ra bschni tt. 

Erg ä n zen d e B e s tim m u n gen. 

§ 57. Soweit sich aus den Bestimmungen der 
§§ 51 bis 56 nicht anderes ergibt, gelten die 
§§ 22 bis 25, 29, 31 bis 34, 36 Abs. 8, 40, 41 
Abs. 1, 43 Abs. 8, 45, 46 und 49 sinngemäß. 

IV. ABSCHNITT. 

Übergangs- und Schlußbestimmungen. 

§ 58. Mit Beschwerde nach den Bestimmungen 
des vorliegenden Gesetzes können auch Bescheide 
angefochten werden, die von österreichischen 
Verwaltungsbehörden in der Zeit zwischen dem 
27. April 1945 und dem Wirksamkeitsbeginn 
d:eses Gesetzes erlassen 'worden sind. Die Be­
schwerdefrist läuft in diesen Fällen vom Ta'ge 
der Kundmachung dieses Gesetzes im Staats­
gesetz bla tt. 

§ 59. Alle zwischen dem 4. :ryIärz 1933 und 
dem 27. April 1945 erlassenen Vorschriften, durch 
welche auf' einzelnen Rechtsgebieten oder in be­
stimmten Fällen eme verwaltungsgerichtliche 
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schwerdefrist läuft in diesen Fällen vom Tage 
desWirksamkeitsbeginnes dieses Gesetzes. 

§ 53. Alle zwischen dem 4. März 1933 und 
dem 27. April 1945 erlassenen Vorschriften, durch 
welche auf einzelnen Rechtsgebieten oder in be­
stimmten Fällen eine verwaltungsgerichtliche 
überprüfung von Bescheiden der Verwaltungs­
behörden ausgeschlossen oder ein Sonderverwal­
tungsgericht (z. B. Reichsfinanzhof) dazu be­
rufen wurde, sind aufgehoben. 

§ 54. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist 
die Staatskanzlei betraut. 

überprüfung von BesCheiden der Verwaltungs­
behörden ausgeschlossen oder ein Sonderverwal­
tungsgericht (z.B. Reichsfinanzhof) dazu be­
rufen wurde, sind aufgehoben. 

§ 60. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist 
die Bundesregierung betraut. 

Zu 487 der Beilagen VI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)20 von 20

www.parlament.gv.at




